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Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

09.11.2022 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister beauftragt, das ehrenamtliche Engagement der Blumenfee auf dem 
Luisenplatz Potsdam mit Sachmitteln aus dem Budget der LHP zu unterstützen.

gez. Dr. Sigrid Müller, Stefan Wollenberg
Fraktionsvorsitzende
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:
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Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung

Eleanora Terrelonge-Griffith de Franke, besser bekannt als „Blumenfee Ele vom Luisenplatz“ sorgt 
seit mittlerweile 10 Jahren dafür, dass der Luisenplatz in Potsdam aufblüht. Sie bepflanzt 
ehrenamtlich den Luisenplatz mit wunderbaren Blumenarrangements. Sie bezahlt sämtliche 
Investitionen aus eigener Tasche. Neben der täglichen Blumenpflege räumt sie auch Müll weg, den 
andere dort achtlos liegen lassen - und das alles in ihrer Freizeit.

Der Luisenplatz hat sich durch ihr Engagement zu einem Wohlfühlort und Anziehungspunkt für 
Potsdamer:innen und Touristen entwickelt.

Leider werden immer wieder Blumen und Pflanzgefäße gestohlen oder mutwillig zerstört. 
Mit diesem Antrag soll das ehrenamtliche Engagement mit Sachmitteln für Blumen und Pflanzgeräte 
unterstützt werden.
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	frm_Zeitliche Umsetzbarkeit: Eine Umsetzung als Ergebnis des Bürger-Budgets 2023 wäre frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2023 zu erwarten, unter der Vorgabe, dass das Projekt eine breite Zustimmung in der Bevölkerung erhält. Konkrete Auskünfte zu Terminen der Ideensammlung und Auswahl erfolgen ab Januar 2023 durch den beauftragten Kooperationspartner (hier konkret: Stadtteilnetzwerk Potsdam West) und auf www.Potsdam.de/Buerger-Budget. 
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